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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99090012000000, 99090012000000

Leistungsbezeichnung I Hornissen – Erteilung von artenschutzrechtlichen
Ausnahmegenehmigungen zur Nestumsiedlung,
Nestentfernung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 6 - Allgemeine Hinweise, nicht spezifische für eine
Leistung

Quellredaktion Thüringen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp

Leistungsgruppierung
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Modul Sachverhalt

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Tier-, Pflanzen- und Naturschutz (2130200)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage • [§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG)](http://bundesrecht.juris.de/bnatschg_200
9/__44.html)

Teaser

Volltext Hornissen sind nützliche und friedfertige Insekten. Ein
großes Hornissenvolk kann an einem Tag bis zu 500
Gramm Insekten an seine Brut verfüttern. Es besteht
auch keine erhöhte Gefahr, von einer Hornisse
gestochen zu werden.

Die einheimische Hornisse (Vespa crabro) zählt wegen
ihrer akuten Bestandsgefährdung zu den gesetzlich
besonders geschützten Arten. Hornissen nisten häufig
in schwer zugänglichen Hohlräumen von
Wohngebäuden. Dies kann zur Belästigung der
Bewohner führen. Da Hornissen unter Artenschutz
stehen, dürfen sie nicht getötet und ihre Nester nicht
zerstört werden. Deshalb werden Hornissenvölker nur
dann umgesiedelt (oder wenn dies nicht möglich ist,
entfernt) wenn eine konkrete Gefahr für die Bewohner
besteht.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten Für die Erteilung der artenschutzrechtlichen
Ausnahmegenehmigung fallen Verwaltungsgebühren
an. Darüber hinaus ist die Umsiedlung bzw. Entfernung
im Regelfall auch kostenpflichtig.

Nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden
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Modul Sachverhalt

Ordnungswidrigkeiten bei vorsätzlichen oder
fahrlässigen Verstößen gegen diese Vorschriften mit
bis zu 50.000,00 Euro Bußgeld geahndet.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise Eine Beseitigung/ Umsetzung darf nur von einer
Fachfirma (z.B. Schädlingsbekämpfung) oder hierfür
ausgebildeten Personen ausgeführt werden (z.B.
Feuerwehr).

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Für die Entfernung (Umsiedlung oder Beseitigung)
eines an kritischer Stelle befindlichen Nestes benötigen
Sie die Ausnahmegenehmigung der unteren
Naturschutzbehörde.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Hornissen – Erteilung von artenschutzrechtlichen
Ausnahmegenehmigungen zur  Nestumsiedlung,
Nestentfernung, Hornets - granting of species
protection exemptions for nest relocation, nest
removal
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